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Hinweise für den Ausbildungs- und Übungsbetrieb der Feuerwehren wäh-
rend der Corona-Pandemie  
 
 
Anlage 
IMS vom 28.04.2020, D2-2227-6-1-124 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

im IMS vom 28.04.2020, das diesem Schreiben nochmals als Anlage beigefügt ist, 

wurden wesentliche Hinweis für den Feuerwehrdienst während der Corona-Pan-

demie beschrieben. Mit Inkrafttreten der Vierten Bayerischen Infektionsschutz-

maßnahmenverordnung (4. BayIfSMV) des Staatsministeriums für Gesundheit und 

Pflege am 11. Mai 2020 wurden einige Erleichterungen der zuvor geltenden strik-

ten Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen zugelassen. Diese Erleichterungen 

wirken sich auch auf den Feuerwehrdienst aus. 
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Ausgangspunkt ist dabei auch für die Feuerwehr das allgemeine Abstandsgebot 

des § 1 Abs. 1 der 4. BayIfSMV: 

 

„Jeder wird angehalten, die physischen Kontakte zu anderen Menschen au-

ßerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstands auf ein absolut nötiges Mi-

nimum zu reduzieren. Wo immer möglich, ist ein Mindestabstand zwischen zwei 

Personen von 1,5 m einzuhalten.“ 

 

Auch der Ausbildungs- und Übungsbetrieb sollte diesen Grundsatz berücksichti-

gen und ist daher auf das absolut nötige Minimum zu beschränken. Dies gilt insbe-

sondere vor dem Hintergrund, dass die Feuerwehren ebenso wie die Hilfsorgani-

sationen und das Technische Hilfswerk (THW) für die Sicherheit in Bayern essen-

tiell sind und daher in besonderer Weise vor Infektion mit dem Corona-Virus ge-

schützt werden müssen. 

 

Dagegen gelten die weiteren Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum ge-

mäß § 2 Abs. 1 der 4. BayIfSMV für die Feuerwehren nicht, da der Ausbildungs- 

und Einsatzdienst von der Ausnahmebestimmung in § 2 Abs. 3 erfasst wird. Auch 

sind die üblichen Übungsräume wie Feuerwehrgerätehäuser von der Schließungs-

vorschrift für Freizeiteinrichtungen in § 11 der 4. BayIfSMV nicht erfasst.   

 

Damit sind Übungs- und Ausbildungsveranstaltungen der Feuerwehren möglich, 

soweit sie dem Erhalt der Einsatzbereitschaft der Einsatzkräfte dienen und ihre 

Durchführung hierfür derzeit notwendig ist. Wo immer möglich ist dabei der o.g. 

Mindestabstand zwischen zwei Personen von 1,5 m einzuhalten und die physi-

schen Kontakte auf ein absolut nötiges Minimum zu beschränken. Soweit das 

nicht möglich oder sichergestellt ist, muss zumindest ein Mund-Nase-Schutz ge-

tragen werden.  

 

In Abstimmung mit dem Landesfeuerwehrverband kann daher ab 18.05.2020 der 

Übungsdienst in einer ersten Stufe unter Berücksichtigung der folgenden Punkte 

wieder aufgenommen werden. 

 

Der praktische Übungsdienst darf nur innerhalb der eigenen Feuerwehr und maxi-

mal in Staffelstärke (6 Personen) durchgeführt werden. Innerhalb der jeweiligen 
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Einheit soll das Personal in den Staffeln nicht getauscht werden. Einheitsübergrei-

fende Lehrgänge (z.B. gemeindeübergreifende Ausbildungen) mit mehreren Aus-

bildungsterminen dürfen nicht durchgeführt werden. 

 

Die Ausbildung in Lehrräumen und unvermeidbare Besprechungen sollen nur 

durchgeführt werden, wenn zwischen allen Beteiligten stets ein Abstand von min-

destens 1,5 Metern gewahrt bleibt. Die maximale Teilnehmerzahl soll in Räumen 

bis 50 m2 bei 15 liegen und darüber hinaus 25 Teilnehmer nicht überschreiten. 

Die Zusammenkünfte sollten möglichst kurz gehalten und auf eine ausreichende 

Lüftung geachtet werden. 

 

Die Übungsinhalte sollten sich auf die unabdingbar notwendigen Themen be-

schränken. Auf Übungsinhalte mit erhöhtem Infektionsrisiko (z.B.: Atemschutz-

übungen, CSA-Übungen, Übungen mit Körperkontakt, Rettungsübungen) muss 

momentan verzichtet werden. 

 

Die Anwesenheit im Feuerwehrdienst ist zu dokumentieren. Hierbei ist die Anwe-

senheit fahrzeug- und funktionsbezogen schriftlich festzuhalten. 

 

Bei der Entscheidung über die Durchführung sind die regionalen Gegebenheiten, 

insbesondere die örtliche Entwicklung der Zahl der Infizierten, in die Überlegungen 

einzubeziehen. Beim Auftreten eines besonderen Infektionsgeschehens im Ein-

satzbereich der jeweiligen Einheit ist der Ausbildungs- und Übungsdienst sofort 

einzustellen; vor Wiederaufnahmen ist eine Abstimmung mit der zuständigen Ge-

sundheitsbehörde erforderlich. 

 

Weitere Informationen sind u.a. auch auf der „Lernbar“ der Staatlichen Feuerwehr-

schulen in Bayern (https://www.feuerwehr-lernbar.bayern/download/) verfügbar. 

 

Ausdrücklich weisen wir auf die zeitgleich zu diesem Schreiben veröffentlichten 

gemeinsamen Hinweise des Landesfeuerwehrverbandes Bayern e.V. und der 

Kommunalen Unfallversicherung Bayern zum Einsatz- und Innendienst sowie den 

Stufenplan zu einer möglichen Wiederaufnahme des Übungs- und Ausbildungsbe-

triebs in den Freiwilligen Feuerwehren hin (Internetseiten der der Kommunalen 

Unfallversicherung Bayern unter https://www.kuvb.de/praevention/betriebe-und-
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einrichtungen/feuerwehren und des Landesfeuerwehrverbandes Bayern e.V. unter 

www.lfv-bayern.de). 

 

Je nach Infektionsgeschehen und infektionsschutzrechtlicher Regelungslage wer-

den wir über mögliche weitergehende Lockerungen, wie die Durchführung von ein-

heitsübergreifenden Übungen und die Freigabe weiterer Stufen, informieren.  

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
gez. Wiegand 
Ministerialdirigent
 


